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Aus der Gutachtenpraxis 
des DNotI

EuGüVO Art. 26 
China: Güterstatut

I. Sachverhalt
Es soll ein Grundstückskaufvertrag beurkundet 
werden. Käuferin ist eine chinesische Staatsange-

hörige. Sie hat in China geheiratet und mit ihrem 
Ehemann bei Eheschließung ihren Lebensmit-
telpunkt in China gehabt. Inzwischen haben die 
Eheleute ihren Lebensmittelpunkt nach Deutsch-
land verlegt. Beide Eheleute sind weiterhin chine-
sische Staatsangehörige.

II. Fragen
1. In welchem Güterstand lebt die Käuferin? 

2. Kann sie die Immobilie wie geplant allein er-
werben?
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III. Zur Rechtslage
1. Eheschließung vor dem 29.1.2019
a) Deutsches Kollisionsrecht
Falls die Eheleute vor dem 29.1.2019 geheiratet 
haben, bestimmt sich das auf die güterrechtli-
chen Wirkungen der Ehe anwendbare Recht gem. 
Art. 229 § 47 Abs. 2 Nr. 2 EGBGB nicht nach 
den Vorschriften der Europäischen Güterrechts-
verordnung vom 24.6.2016, sondern nach Art. 15 
EGBGB in der damals geltenden Fassung. 

Gem. Art. 15 Abs. 1 i. V. m. Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 
EGBGB a. F. ist das Recht des Staates anzuwen-
den, dem beide Eheleute zum Zeitpunkt der Ehe-
schließung angehörten. Da beide Eheleute zum 
Zeitpunkt der Eheschließung die chinesische 
Staatsangehörigkeit hatten, verweist Art. 15 
EGBGB a. F. auf das chinesische Recht. 

Bei dieser Verweisung ist zu beachten, dass in den 
Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao 
sowie im übrigen China (Festlandchina) unter-
schiedliche Rechtsordnungen gelten. Für die 
weitere Prüfung wird unterstellt, dass die Eheleu-
te nicht aus einer der beiden Sonderverwaltungs-
zonen kommen und daher gem. Art. 4 Abs. 3 S. 2 
EGBGB das in Festlandchina geltende Recht an-
zuwenden ist. 

Diese Verweisung erfasst auch das chinesische 
IPR (Gesamtverweisung). Insbesondere wäre 
eine Rückverweisung gem. Art. 4 Abs. 1 S. 2 
EGBGB zu beachten. 

b) Chinesisches Kollisionsrecht
In der Volksrepublik China ist das Internatio-
nale Privatrecht, insbesondere das internationale 
Familienrecht, durch das am 1.11.2010 erlasse-
ne Gesetz der Volksrepublik China über die 
Rechtsanwendung in Zivilsachen mit Aus-
landsberührung (RAG) geregelt.

aa) Zeitlicher Anwendungsbereich des RAG
Gem. §  52 RAG fi ndet das Gesetz ab dem 
1.4.2011 Anwendung. Wurde die Ehe vor dem 
1.4.2011 geschlossen, so unterliegen die güter-
rechtlichen Folgen der Ehe spätestens seit dem 
1.4.2011 dem durch das RAG bestimmten Recht.

Vor dem Inkrafttreten des RAG war das auf die 
güterrechtlichen Wirkungen einer Ehe anwend-
bare Recht weder gesetzlich noch auf andere 
Weise geregelt. Es bestand insoweit rechtliche 
Unsicherheit. Es ist davon auszugehen, dass das 

RAG in der Praxis der chinesischen Gerichte de 
facto auch rückwirkend auf vor dem Stichtag 
liegende Zeiträume angewandt wird. Diese Ver-
mutung wird auch durch die Interpretationen des 
Obersten Volksgerichts der Volksrepublik China 
zur Auslegung des Rechtsanwendungsgesetzes v. 
10.12.2012 (AZ 24/2012) bestätigt. So bestimmt 
Art. 2 dieser Auslegungsregeln, dass dann, wenn 
eine zivilrechtliche Beziehung vor dem Anwen-
dungsstichtag für das Rechtsanwendungsgesetz 
entstanden ist, das Volksgericht die Rechtsanwen-
dung nach den zum Zeitpunkt der Entstehung 
dieser Beziehung geltenden Regeln bestimmen 
soll. Enthielt das damalige Recht aber keinerlei 
Regelung, so können die Vorschriften des RAG 
entsprechend angewandt werden.

Aus der genannten Auslegungsregel ergibt sich 
u. E. zunächst, dass bei Dauerrechtsverhältnis-
sen, wie den güterrechtlichen Beziehungen zwi-
schen Eheleuten, die auf eine gesetzliche Rege-
lung unmittelbar zurückzuführen sind, mit dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des RAG das neue 
Kollisionsrecht angewandt werden kann. Da-
rüber hinaus wäre aber auch für die Zeit vor dem 
Anwendungsstichtag für das RAG aufgrund des 
Umstandes, dass die damalige Rechtslage keiner-
lei gesetzliche Regelung für das auf die güterrecht-
lichen Beziehungen von Eheleuten anwendbaren 
Rechts enthielt, eine rückwirkende Anwendung 
der neuen Regeln auf den Zeitraum zwischen der 
Eheschließung bis zum Inkrafttreten des RAG 
am 1.4.2011 anzunehmen.

bb) Güterstatut nach dem RAG
Für die güterrechtlichen Wirkungen einer Ehe 
verweist § 24 RAG zunächst auf das von den Ehe-
leuten einvernehmlich gewählte Recht. Treff en 
die Eheleute keine Rechtswahl, so gilt das Recht 
des Staates, in dem die Eheleute ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben.

Anders als Art. 15 Abs. 1 EGBGB a. F. knüpft das 
chinesische Gesetz hier im Rahmen der objekti-
ven Anknüpfung des Güterstatuts nicht an die 
Umstände bei Eheschließung an, sondern an die 
jeweils aktuellen Verhältnisse (wandelbare An-
knüpfung). Nach chinesischem IPR führt daher 
die Verlegung des gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalts beider Eheleute in einen anderen 
Staat zu einem Statutenwechsel. 

Nach alledem ist also davon auszugehen, dass die 
Eheleute ab der Eheschließung bis zur Übersied-
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lung nach Deutschland im Jahr 2007 im gesetz-
lichen Güterstand des chinesischen Rechts gelebt 
haben (zu diesem unter Ziff . 2 lit. b). Seit dem 
Umzug nach Deutschland dagegen gilt kraft 
Rückverweisung deutsches Güterrecht. Sie le-
ben daher aktuell in Zugewinngemeinschaft.

2. Eheschließung am oder nach dem 29.1.2019
a) Europäisches Kollisionsrecht
Sollten die Eheleute am oder nach dem 29.1.2019 
geheiratet haben, bestimmt sich das auf die gü-
terrechtlichen Wirkungen ihrer Ehe anwendbare 
Recht nach den Vorschriften der Europäischen 
Güterrechtsverordnung v. 24.6.2016 (Art. 69 
Abs. 3 EuGüVO). Diese gilt als loi universelle 
auch dann, wenn die Eheleute nicht die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaats i. S. d. EuGüVO 
besitzen (Art. 20 EuGüVO).

Gem. Art. 26 Abs. 1 lit. a EuGüVO unterliegen 
die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe vor-
behaltlich einer abweichenden ehevertraglichen 
Vereinbarung (Rechtswahl) dem Recht des Staa-
tes, in dem die Eheleute nach der Eheschlie-
ßung ihren ersten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt genommen haben. Aus dem Sach-
verhalt ergibt sich, dass die Eheleute ihren ersten 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach der 
Eheschließung in China gehabt haben und erst 
später nach Deutschland übersiedelt sind. Auch 
in diesem Fall würde also das deutsche IPR auf 
das chinesische Recht verweisen.

Ein Unterschied zur zuvor geltenden Rechtslage 
ergibt sich allerdings daraus, dass eine Rückver-
weisung des ausländischen Rechts bei Anwend-
barkeit der Europäischen Güterrechtsverordnung 
nicht zu beachten ist. Art. 32 EuGüVO be-
stimmt vielmehr ausdrücklich, dass eine Verwei-
sung auf ausländisches Recht ausschließlich das 
ausländische materielle Recht erfasst. Die Be-
gründung des ersten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalts in der Volksrepublik China hätte also 
zur Folge, dass die Eheleute endgültig im ge-
setzlichen Güterstand des chinesischen Rechts 
verbleiben. Nach dem Umzug nach Deutsch-
land würde also aus deutscher Sicht weiterhin 
chinesisches Recht anwendbar bleiben. Welches 
Recht aus chinesischer Sicht gilt, spielt keine 
Rolle. 

Eine Ausnahme von dieser Unwandelbarkeit 
ergibt sich aus Art. 26 Abs. 3 EuGüVO, wenn 
das Gericht auf Antrag eines der Ehegatten ent-

scheidet, dass das Recht eines anderen Staates für 
den ehelichen Güterstand gelten soll, sofern der 
Antragsteller nachweist, dass die Ehegatten ihren 
letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt in 
diesem anderen Staat über einen erheblich länge-
ren Zeitraum als in dem Staat des ersten gemein-
samen gewöhnlichen Aufenthalts hatten und 
beide Ehegatten auf das Recht dieses anderen 
Staates bei Planung ihrer vermögensrechtli-
chen Beziehung vertraut hatten. In diesem Fall 
gilt das Recht des anderen Staates ab dem Zeit-
punkt der Eheschließung.

Sollten freilich die Eheleute im vorliegenden Fall 
aufgrund notariellen Hinweises, dass hier we-
gen des ersten gemeinsamen gewöhnlichen Auf-
enthalts der Eheleute in China chinesisches Gü-
terrecht gelte, gemeinsames Eigentum erwerben, 
dürfte ein irrtümliches Vertrauen auf die Gel-
tung deutschen Rechts als das Recht des letzten 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts wohl 
zerstört sein.

b) Chinesisches Sachrecht
Soweit chinesisches Sachrecht berufen ist, ergeben 
sich die materiellen güterrechtlichen Wirkungen 
der Ehe aus den Art. 1062 ff . des chinesischen 
ZGB v. 28.5.2020. Danach gilt mit der gesetz-
lichen Gütergemeinschaft ein Güterstand, bei 
dem der Erwerb von Vermögen nach der Ehe-
schließung durch einen oder beide Ehegatten 
dazu führt, dass das entsprechende Vermögen ge-
meinschaftliches Vermögen der Eheleute wird. Es 
handelt sich also um eine Form der Errungen-
schaftsgemeinschaft.

Folge wäre im vorliegenden Fall, dass die Ehe-
frau zwar den Kaufvertrag allein abschließen und 
auch die Aufl assung entgegennehmen könnte. 
Die Eintragung der Erwerberin als Alleineigentü-
merin würde aber dennoch dazu führen, dass der 
übertragene Gegenstand gemeinschaftliches Ver-
mögen der Eheleute würde. Diese müssten also 
im gesetzlichen Güterstand der gesetzlichen 
Gütergemeinschaft des Rechts der Volksrepu-
blik China als Gesamtberechtigte im Grund-
buch eingetragen werden. 

Sollte zwischen den Eheleuten Einigkeit darü-
ber bestehen, dass die Ehefrau das Grundstück 
zu Alleineigentum erwerben soll, so können die 
Eheleute die entsprechenden güterrechtlichen 
Voraussetzungen dafür schaff en, indem sie durch 
Ehevertrag die gesetzliche Gütergemeinschaft 
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des chinesischen Rechts durch die Gütertren-
nung nach chinesischem Recht ersetzen.

Alternativ könnte u. U. auch zur Urkunde eines 
deutschen Notars nach Art. 22 Abs. 1 lit. a Eu-
GüVO eine Rechtswahl getroff en werden, wo-
nach die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe 
dem deutschen Recht unterliegen. In der Folge 
würden die Ehegatten in Zugewinngemeinschaft 
deutschen Rechts leben. Das chinesische Recht 
würde diese Rechtswahl ebenfalls anerkennen 
(§ 24 RAG). 

Die A-Stiftung und die B-Stiftung sind rechts-
fähige Stiftungen und die einzigen Gesellschafter 
der C-GbR. Beide Stiftungen werden vom allei-
nigen Vorstand V vertreten. V ist bei der B-Stif-
tung von den Beschränkungen des §  181 BGB 
befreit, bei der A-Stiftung nicht. Dort fehlt es 
auch an einer statutarischen Grundlage für die 
Befreiung. Für die Bestellung des Vorstands ist 
ein Stiftungsrat zuständig.

Die A-Stiftung will nun ihren Gesellschaftsan-
teil an der C-GbR auf die B-Stiftung übertragen. 
Ziel ist es, die GbR zum liquidationslosen Erlö-
schen zu bringen (vgl. § 712a Abs. 1 BGB).

II. Fragen
1. Kann V bei der A-Stiftung durch Beschluss des 
Stiftungsrats generell von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit werden? 

2. Falls nein: Ist es wenigstens möglich, den V für 
die Gesellschaftsanteilsübertragung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB zu befreien?

III. Zur Rechtslage
1. Befreiungsmöglichkeit
a) Grundsatz: keine „stiftungsinterne“ Be-
freiung ohne Satzungsvorsorge
Die Vorstände der Stiftung unterliegen nach all-
gemeinen Grundsätzen den Beschränkungen des 
§ 181 BGB, soweit sie nicht in der Stiftungssatzung 

davon befreit sind oder soweit ihnen nicht vom 
statutarisch dafür vorgesehenen Organ Befreiung 
erteilt wird (vgl. BochumKommStiftR/Uff mann, 
2023, § 84 BGB Rn. 51; Staudinger/Hüttemann/
Rawert, BGB, 2017, §  86 Rn. 20; Richter/Go-
dron/Gollan, Stiftungsrecht, 2.  Aufl . 2023, §  6 
Rn. 20, 33; Schwake, in: Münchener Handbuch 
des Gesellschaftsrechts, Bd. 5, 5. Aufl . 2021, § 79 
Rn. 314; BeckOK-BGB/Stürner, Std.: 1.11.2025, 
§  84 Rn.  10). Die zum 1.7.2023 weitgehend in 
Kraft getretene Reform des Stiftungszivilrechts 
(BGBl.  I 2021, S. 2947) hat insoweit nichts ge-
ändert.

Einschränkungen des § 181 BGB im Hinblick auf 
den Alleinvorstand werden wohl nur von einer 
Mindermeinung befürwortet (s.  Kamp, ZfPW 
2019, 408, 412 ff .). Dass eine Einschränkung 
gerade bei der mitgliederlosen Rechtsperson an-
gezeigt sei, erscheint aber fraglich. Dagegen lässt 
sich einwenden, dass die mitgliederlose Stiftung – 
gerade bei fehlendem Aufsichtsorgan – besonders 
vor Interessenkonfl ikten des Vorstands zu schüt-
zen ist (so MünchKommGmbHG/Weitemeyer, 
10. Aufl . 2025, § 84 Rn. 26).

Enthält demnach die Satzung keinerlei Gestat-
tung und lässt sich ihr eine solche auch durch 
Auslegung (s. noch unten) nicht entnehmen, so 
kommt eine Befreiung grundsätzlich nicht in Be-
tracht. Fraglich ist aber, ob ein etwa installiertes 
Bestellungs- oder Kontrollorgan den Vorstand 
ad hoc für den Einzelfall befreien kann. Unseres 
Erachtens ist dies nicht ohne Weiteres anzuneh-
men. Letztlich müsste sich eine solche Befreiung 
vom Stifterwillen herleiten lassen, ebenso wie sie 
bei anderen Rechtsträgern auf das Willensbil-
dungsorgan zurückzuführen ist.

Ein Bestellungs- oder Kontrollorgan ist hin-
gegen kein Willensbildungsorgan. Über ein 
solches verfügt die Stiftung als Rechtsträger ohne 
personales Substrat nicht. Das Organ lässt sich 
zwar auf den Stifterwillen zurückführen, da der 
Stifter es in der Satzung installiert haben wird. 
Wenn er ihm aber die Befreiungsbefugnis nicht 
zugewiesen hat, ist es gerade zweifelhaft, ob man 
sie dem betreff enden Organ zugestehen kann. 
Anderer Ansicht ist Burgard (in: Burgard, Stif-
tungsrecht, 2023, §  84 BGB Rn. 38): Seines 
Erachtens soll ein ggf. existentes Vorstandskon-
trollorgan den Vorstand „im Zweifel“ für den 
Einzelfall befreien können. Die von ihm als Be-
leg in Bezug genommenen Autoren verhalten sich 


